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Bei Antwortschreiben bitte
Geschäftszeichen (GZ) anführen

	GZ: 
	FA13C - 50 E 63V/3-2005
	     
	     
	Graz, am 5. September 2005

	Ggst.:
	Entwurf einer Verordnung über die Erklärung 

des Gebietes „Zirbitzkogel“ zum Europaschutzgebiet Nr. 31


	Bekanntmachung


Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union sind im Bereich des Naturschutzes die Richtlinien 79/409/EWG, Richtlinie des Rates vom 2. April 1979, über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten und 92/43/EWG, Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen, in der Steiermark umzusetzen. Die Steiermärkische Landesregierung hat in Entsprechung dieser Richtlinien, Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, so auch Vogelschutzgebiete, zu nennen und unter Schutz zu stellen. 

Das Gebiet „Zirbitzkogel“ – wie in der beiliegenden Karte ersichtlich – wurde als geeignetes Gebiet genannt. Es wurde von der EU-Kommission in die NATURA 2000-Gebietsliste aufgenommen. Entsprechend den Umsetzungsverpflichtungen beabsichtigt die Steiermärkische Landesregierung, das vorgenannte Gebiet zum Europaschutzgebiet zu erklären, wobei die in der Verordnung angeführten Vogelarten in einem günstigen Erhaltungszustand bewahrt werden sollen. 

Es ist beabsichtigt, diese Verordnung noch im Jahr 2005 nach Abschluss des Anhörungsverfahrens zu erlassen. 

Sollten Einschränkungen in der Bewirtschaftung von Flächen zur Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes der Arten erforderlich werden, so würden diese Einbußen vorrangig im Wege des Vertragsnaturschutzes abgegolten werden, wobei die gütliche Einigung angestrebt wird. 

	Das NATURA 2000-Gebiet „Zirbitzkogel“ weist folgende Charakteristik auf:


Das Vogelschutzgebiet bildet einen Ausschnitt der in Nord-Südrichtung verlaufenden Seetaler Alpen. Die Seetaler Alpen erheben sich mit breiten Rücken, Kuppen und Hochflächen; nur die höchsten Gipfel sind von Karen zugeschärft. Das Schutzgebiet beschränkt sich auf die obere subalpine und alpine Stufe, wobei die Almwirtschaft bis in die Hochzonen reicht, diese allerdings rückläufig ist. 

Das Vogelschutzgebiet liegt zum Großteil im Bereich der ausgedehnten Almflächen oberhalb der Waldgrenze. Dort befindet sich auch der Lebensraum des Mornellregenpfeifers, der kurzrasige, ausgedehnte Almflächen benötigt. Diese Vogelart war maßgeblich für die Ausweisung als Naturschutzgebiet im Jahr 1966. Neben dem Mornellregenpfeifer kommen noch Schneehühner und Steinadler neben den anderen Anhang I-Vogelarten vor. Das Vorkommen ist als signifikant zu bezeichnen, was zur Nennung als Vogelschutzgebiet geführt hat.

Bei diesen im Gebiet vorkommenden Schutzgütern besteht für Österreich und speziell für die Steiermark ein Schutzbedürfnis. 

Das Vogelschutzgebiet ist als Naturschutzgebiet (1c) ausgewiesen; die Abgrenzung ist ident mit diesem bereits seit langem bestehenden Schutzgebiet. Der gesamte Bereich des Zirbitzkogels liegt darüber hinaus im Landschaftsschutzgebiet Nr. 6.

	Gemeinden im NATURA 2000-Gebiet sind:


Mühlen, St. Anna am Lavantegg, Obdach, Kulm am Zirbitz und St. Marein bei Neumarkt.

Es wird Gelegenheit gegeben, zur beabsichtigten Unterschutzstellung des in der Beilage dargestellten Gebietes zum Zwecke der Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der in der Verordnung genannten Vogelarten, eine Stellungnahme

bis zum 30. Oktober 2005

abzugeben. Die Stellungnahme wäre an das Amt der Stmk. Landesregierung, Fachabteilung 13C, Karmeliterplatz 2, 8010 Graz (e-mail: fa13c@stmk.gv.at) zu richten. 

Bei Bedarf können Informationsveranstaltungen in der Region durchgeführt werden.

Für die Steiermärkische Landesregierung:

Der Leiter der Fachabteilung:

(HR. Dr. Hannes Zebinger)

Beilagen:
Verordnungsentwurf 

Lageplan Schutzgebiet (die Gebietsabgrenzung findet sich auch unter: www.gis.steiermark.at)

Der Text findet sich auf der „Plattform Landesrecht“ (http: //www.landesrecht.steiermark.at) – Menüpunkt „Begutachtungen“.

Ergeht an: 

1. den Stmk. Gemeindebund, Burgring 18, 8010 Graz; e-mail: post@gemeindebund. steiermark.at;

2. die Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft, Hamerlinggasse 3, 8010 Graz, 

e-mail: office@lk-stmk.at; 

3. die Wirtschaftskammer Steiermark, Körblergasse 111 – 113, 8010 Graz, 

e-mail: office@wkstmk.at;

4. die Arbeiterkammer für Steiermark, z.Hd. Herrn Peter Platzer, Hans Resel-Gasse 8-14, 8020 Graz, e-mail: peter.platzer@akstmk.at;

5. die Kammer für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft, Raubergasse 20/II, 8010 Graz; e-mail: r.knappitsch@lak-stmk.at;

6. das Büro Landesrat Johann Seitinger, z.Hd. Herrn Johann Fink, Herrengasse 16, 8010 Graz; 

e-mail: johann.fink@stmk.gv.at; 

7. die Umweltanwaltschaft, z.Hd. Frau Umweltanwalt MMag. Ute Pöllinger, FA 13C – Naturschutz, Stempfergasse 7, 8010 Graz, e-mail: ute.poellinger@stmk.gv.at; 

8. die Fachabteilung 1F, Verfassungsdienst und zentrale Rechtsdienste, Burgring 4, 8010 Graz, e-mail: fa1f@stmk.gv.at;

9. die Fachabteilung 1F, Begutachtungsstelle, e-mail: begutachtung@stmk.gv.at; 

10. die Fachabteilung 10A, Agrarrecht und ländliche Entwicklung, Krottendorferstraße 94, 8052 Graz, e-mail: fa10a@stmk.gv.at 

11. die Abteilung 16, Landes und Gemeindeentwicklung, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 

e-mail: a16@stmk.gv.at; 

12. die Bezirkshauptmannschaft Murau, Bahnhofviertel 7, 8850 Murau, e-mail: bhmu@stmk.gv.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel;

13. die Bezirkshauptmannschaft Judenburg, Kapellenweg 11–13, 8750 Judenburg, e-mail: bhju@stmk.gv.at 

14. die Baubezirksleitung Judenburg, Kapellenweg 11, 8750 Judenburg, e-mail: bblju@stmk.gv.at 

15. Herrn Vorsitzenden des Naturschutzbeirates Abg.z. Stmk. Landtag HR Dipl.Ing. Odo Wöhry, ABB Steiermark, Salzburgerstraße 232, 8950 Stainach; e-mail: odo.woehry@stmk.gv.at; 

16. die Gemeinde Mühlen, 8822 Mühlen Nr. 5, e-mail: gemeindeamt@mühlen.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;

17. die Gemeinde St. Marein bei Neumarkt, 8820 St. Marein bei Neumarkt Nr. 102, email: gde@st-marein-neumarkt.steiermark.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;

18. die Gemeinde St. Anna am Lavantegg, Hauptstraße 47, 8742 St. Anna am Lavantegg, e-mail: gde@st-anna-lavantegg.steiermark.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;

19. die Gemeinde Obdach, Hauptstraße 31, 8742 Obdach, e-mail: gde@obdach.steiermark.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;

20. die Gemeinde Kulm am Zirbitz, 8820 Schönhof bei Neumarkt 82, e-mail: gde@kulm-zirbitz.steiermark.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;

21. Birdlife Österreich – Landesgruppe Steiermark, c/o Mag. Dr. Hartwig W. Pfeifhofer, Institut für Pflanzenphysiologie, Universität Graz, Schubertstraße 51, 8010 Graz, e-mail: hartwig.pfeifhofer@uni-graz.at
22. das Militärkommando Steiermark, Straßganger Straße 360, 8054 Graz, e-mail: milkdst@bmlv.gv.at 

23. das Landesjagdamt, Schwimmschulkai 88, 8010 Graz, e-mail: lja@jagd-stmk.at 

8010 Graz ( Karmeliterplatz 2
Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar
Öffentliche Verkehrsmittel: Bus Linie 30 Haltestelle Karmeliterplatz
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